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VcrfassMfif r

Eine neue Bundesverfassung?

Dieses Büchlein
kann kostenlos bestellt
werden (siehe Seite 8).

Vergangenen
Sommer hat der

Bundesrat den Entwurf einer
neuen Verfassung der Öffent-

lichkeit vorgestellt und grünes Licht für
eine breit angelegte Vernehmlassung
gegeben. Normalerweise werden im
Rahmen einer ordentlichen Vernehm-
lassung die Kantone, Parteien und Spit-
zenverbände eingeladen, zu einer Ver-
fassungs- oder Gesetzesänderung Stel-

lung zu nehmen. Weil eine Totalrevisi-
on der Bundesverfassung von ungleich
grösserer Bedeutung ist, wollte die Re-

gierung möglichst viele politisch Inter-
essierte an der Diskussion teilnehmen
lassen. Deshalb ist der Kreis der Ver-

nehmlassungsadressaten wesentlich er-
weitert worden und wird allen Bürge-
rinnen und Bürgern auf Bestellung ein

Gratisexemplar des Verfassungsent-
wurfs angeboten.

150 Jahre ist ein stattliches
Alter. Die Schweiz besitzt
eine der ältesten Verfas-

sungen der Welt. Erstaunlich
für ein Land mitten auf
einem Kontinent, der Schau-
platz mehrerer welthistori-
scher Umwälzungen in
diesem Jahrhundert war.
Trotzdem ging die Zeit an
unserem Grundgesetz nicht
spurlos vorüber. Während

seltsame Artikel über
«Brauteinzugsgebühren»
gegenstandslos vor sich hin
schlummern, fehlen etliche
anerkannte Grundrechte
wie etwa das Recht auf
Schutz des Privat- und
Familienlebens. Und: Die
136 Teilrevisionen seit 1848
haben die Verfassung zu
einem unübersichtlichen
Flickwerk werden lassen.

Run auf den Verfassungsentwurf

Wie die vergangenen Monate gezeigt
haben, stösst die erweiterte Vernehm-
lassung, die auch unter dem Begriff
«Volksdiskussion» bekannt wurde, auf
ein grosses Echo. Schon gegen 120000
Entwürfe der neuen Verfassung wurden
verschickt, der Grossteil davon auf Be-

Stellung von Privatpersonen und Orga-
nisationen. Noch bis Ende Februar
kann sich jedermann zu den Ände-

rungsvorschlägen äussern.
Nach Ablauf der Vernehmlassungs-

frist werden die eingegangenen Stel-

lungnah men für die Botschaft an das

Parlament ausgewertet.

Teilweise kuriose Artikel

Was aber soll neu werden mit dem vor-
liegenden Verfassungsentwurf? In er-
ster Linie geht es darum, eine Verfas-

sung zu schaffen, die wieder mit dem
geltenden (geschriebenen und unge-
schriebenen) Verfassungsrecht im Ein-
klang steht. Es ist auch für Laien leicht
erkennbar, dass das bestehende Grund-
gesetz in die Jahre gekommen ist. Es

enthält etliche kuriose Artikel. Von
Durchzugsrechten für die Bundesarmee

ZEITLUPE 12/95



ist darin die Rede, von Brauteinzugs-
gebühren, Auswanderungsagenturen
oder vom oft zitierten Absinthverbot.
Das sind Reminiszenzen aus den An-
fängen unseres Bundesstaates, die zwar
nicht unbedingt stören, aber doch auch
ihren Teil dazu beitragen, dass die Ver-

fassung als Ganzes uneinheitlich und
unübersichtlich geworden ist. Wer sich
beispielsweise über die Grundrechte
oder die Rechte im Bereich der sozialen
Sicherheit kundig machen will, wird
nicht darum herumkommen, die ganze
Verfassung durchzublättern, bis er die

entsprechenden Artikel ausfindig ge-
macht hat. Zum Teil wird die Suche
auch vergeblich bleiben, denn die
Grundrechte zum Beispiel sind nur un-
vollständig aufgeführt.

£s gibt Scb/agworte, d/'e e/'ner

w/'nz/'gen Zeitspanne zu-
geboren und c/onn auf immer
verschwinden. Und es g/'bf
andere, denen es vergönnt
/st, be/' der IV/eder/cebr des

näm/ichen Prob/emRre/'ses

m/t schöner Rege/möss/g/ce/t

den Phrasendreschern aufs

neue zu D/ensfen zu se/'n. E/'n

so/ches Thema /st d/'e söge-
nannte Tota/rev/s/on der

Bundesverfassung, d/'e auch 7 S 74 Re/'ne

tota/e war, und /'hre Widersacher sind n/'e

müde geworden, /'hre zwe/ Haupftrümp-
fe /'ns Spie/ zu werfen: erstens, es gebe
Reine «Crundwe//e», d/'e e/ne Staatsre-

form erzwinge, und zwe/'tens, es herr-
sehe n/cht d/'e Ze/'t für «grosse Würfe»,

ße/'des s/'nd Scheinargumente. Wer d/'e

Cenes/'s der modernen Schweiz Rennt,

vermag mühe/os zu be/egen, dass es e/ne

R/eine und äusserst z/'e/sfreb/ge A4/'nder-

he/'t war, d/'e den Bundesstaat schuf; und

es ge/ang nochma/s e/'ner e//'tären M/'no-

r/'töt, d/'e Verfassungsreform von 7 874 /'n

Gang zu setzen. N/'e und n/'rgendwo ha-
ben spontane Vo/Rsbewegungen Neues

herbe/geführt. Es waren immer E/'nze/ne

und vorerst VerRannte, d/'e geistige Vor-

arbe/'t /e/'steten. Dann erst Ram es zu
Durchbrüchen.
Sind w/'r derze/'t, /'m /efzten Dezenn/'um

d/'eses fabrhunderts, zu einem grossen
Aufschwung überhaupt noch imstande?

Wenn w/'r Reinen Reform w/'//en mehr auf-

br/'ngen, das we/'ss /eder wache Ge/'sf /'m

fände, wird der äussere und innere Zer-

fa// des R7e/'nstaates unverme/'d//'ch. Was

uns nun aber der Bundesrat a/s Grund-

/age e/'ner sogenannten Vo/Rsd/'sRuss/'on

vor/egt, aus der für 7 998 e/'n neues Ver-

Verfassung zum Anfassen

Diese auch aus staatsbürgerlicher Sicht

beunruhigende Feststellung veranlasste
denn auch das Parlament 1987, den
Bundesrat mit der Totalrevision der
Bundesverfassung zu beauftragen. Da-

mit bekräftigte es auch die Notwendig-
keit, die bereits in den sechziger Jahren

fassungswerR hervorgehen
so//, /'st von Grund auf frag-
würd/'g. Dem geba/tvo//en
und formschönen Entwurf
der /Commission Eurg/er, der
/'n den siebziger fahren zu-
stände Ram, fo/gte nach sei-

ner pein/ichen par/amentar/'-
sehen und auch öffent/ichen

Abfuhr ein Pap/'er weitaus
minderen Ranges. Doch
auch dieses Pro/'eRt, das sich

wesent/ich auf die /usf/'z und d/'e Vo/Rs-

rechte begrenzt, /'st bereits heftig um-
stritten.
Wenn w/'r noch immer darauf beharren,
d/'e Reform unseres Grundgesetzes se/'

der /Cern einer eigent/ichen Staafsreform,
/'st es rundweg unverständ/ich, dass so

v/'e/e fahre staatspo/itischer UnfäfigRe/'t

versch/ampt worden s/'nd. fetzt so// im

Eütempo das Versäumte wettgemacht
werden. Das ist, ich sage es mit t/'efstem

Bedauern, Reine seriöse /V/ög/ichReit, und
ich füge mit ebenso/chem Bedauern bei,

dass d/'e proR/am/'erte Vo/Rsd/'sRuss/'on,

d/'e e/'ne von oben d/'Rf/'erfe Grundwe//e

/'st, zu nichts führt. Zwar b//'cRe ich /'n

Nosta/g/'e auf das geistige Ringen der

Eurg/er-/Comm/'ss/'on zurücR. Aber ich
b/eibe bei meiner Überzeugung, dass oh-

ne so/chen poi/'tischen Aufwand Re/'n

ha/tbares WerR zustande Rommt.

OsRar RecR

Diesen Text schrieb OsRar RecR für die

Dezember-Ausgabe von «Chance», dem

Forum für S/'cherhe/'ts- und Fr/'edenspo/i-
t/'R /'n Aarau. W/'r drucRen ihn hier m/'t

freund/icher Genehmigung von Autor
und Ver/ag ab.

begonnenen, aber nicht zu Ende ge-
führten Reformarbeiten wieder aufzu-

greifen. Dabei sollte die sogenannte
«Nachführung» des geschriebenen und
ungeschriebenen (aber in der Praxis

gleichwohl angewandten) Verfassungs-
rechts im Vordergrund stehen. Im Zuge
dieser Nachführung sollten auch for-
male Verbesserungen durchgeführt

Bundesrat
iArao/d Ko//er

«D/'e heutige Verfassung stammt aus
dem fahr 7 848, dem Gründungs/ahr
des Schweizerischen Bundesstaates.

Seither /'st s/'e nur e/'nma/ - 7 874 - zu
e/'nem grösseren Te/7 reformiert
worden, /m kern nach w/'e vor /'ntaRt,

entspricht s/'e heute an v/'e/en Sfe//en

nicht mehr der modernen Staats-
w/'rR/icbReit. Ef//che Bestimmungen
s/'nd überho/f, wichtige E/emente

feh/en. Die Verfassung ist unübersicht-
/ich und schwer verständ/ich gewor-
den. M/'t der fetz/gen Reform so//en

diese Monge/ behoben und e/'ne neue

bürgernahe Verfassung geschaffen
werden. S/'e w/'rd die Schweiz wieder

hand/ungsfäh/'ger und berechenbarer
machen. D/'e d/'reRfe DemoRrat/'e so//

e/'n WesensmerRma/ unseres Staates
b/e/ben. - Bewährtes erha/ten, die

ZuRunft gesta/ten, d/'e Schweiz

stärRen. Das wi// der Bundesrat mit
den Reformvorschiägen zur Bundes-

Verfassung. Dam/'t dieses Z/'e/ erreicht

wird, braucht es das M/'tmachen a//er

Bürger. Der Reformprozess so// a/s

Geme/'nschaftswerR von a//en /(reisen

der Bevö/Rerung und a//en landes-
te/'/en getragen werden.»

Os/cor /?ec/c

Von der Grtffidwe//e zur Vo/frsd/s/cwss/on
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ao/f5tönderöfi/i
/os//. Meier,
Cl/P, Ltizern

«Se/'f ba/d 3 0 Jahren /st d/'ese

Verfosswngsreform /'n der baiboffenen

5c/iub/ode, es /st dr/'ngendst not-
wend/'g, doss s/e Jetzt end/ich über d/'e

ßühne geht. Mit e/ner Mot/on verfang-
te /'et? /etzfes /abr o/s Term/'n 7 998.
5te//en S/'e s/'ch e/'ne F/'rmo vor, d/'e

noc/i d/'e g/e/chen Stru/ctoren ou/-

we/'sen würde w/'e vor 750 Jahren, o/s

mon m/'t Kutschen durch unser tond
fuhr. UndenEbori

/ch wor M/'tgi/'ed der Kommissionen

Woh/en und Furg/er; v/'e/e /deen ous
den von d/'esen Kommissionen

ve/fassten Berichten s/'nd /'m heutigen
Entwurf entha/fen, d/'eser /'st s/'cher

toug//'ch. /4m w/'cht/gsten s/nd me/'ner

Meinung noch d/'e /'nd/'v/'dueiien

Grundrechte und d/'e soz/'a/en Rechte,
d/'e den e/'nze/nen Bürgern dos Über-

/eben s/'cbern, so doss s/'e d/'e auf-

geästeten Fre/'be/'ten überhaupt wahr-
nehmen tonnen.» ny

werden, namentlich eine systemati-
sehe, verständliche Darstellung des Ver-

fassungsrechts in einer zeitgemässen
Sprache.

Ein Beispiel: «Schutz des Privat-
und Familienlebens»

Anders als heute enthält die nachge-
führte Verfassung alle anerkannten
Grundrechte und führt sie geordnet
auf. Mit dem neuen Artikel 10 lässt sich
die Verbesserung illustrieren:

Absatz 1 lautet: «Jede Person hat An-
sprach auf Achtung ihres Privat- und
Familienlebens sowie ihres Briefver-
kehrs und ihrer Wohnung.» Dieser Ab-
satz legt heute noch ungeschriebenes,
jedoch aufgrund der bundesgerichtli-
chen Rechtsprechung geltendes Recht
fest und übernimmt den Inhalt von Ar-
tikel 8 der Europäischen Menschen-
rechtskonvention (EMRK).

Absatz 2: «Das Post- und Fernmelde-
geheimnis ist gewährleistet.» Dieser
Absatz übernimmt den Inhalt von Ar-
tikel 36 Abs. 4 der geltenden Bundes-

Verfassung, kleidet ihn aber in eine
«moderne» Sprache. Bisher lautete er:
«Die Unverletzlichkeit des Post- und
Telegrafengeheimnisses ist gewährlei-
stet».

Absatz 3: «Jede Person hat Anspruch
auf Schutz vor Missbrauch persönlicher
Daten.» Dieses Grundrecht ist heute
nur auf Gesetzesstufe garantiert.

Keine umstrittenen Neuerungen

Im Rahmen der Nachführung hat das

federführende Eidgenössische Justiz-
und Polizeidepartement gemäss parla-

Naf/ofia/rätfri
/Wargr/f/i
von fe/ten,
SP, Base/

«Über c//e Verfassung zu d/'sEut/'eren,

/'sf w/'ebf/g, dos Jetzt gep/anfe Nach-
führen reicht Jedoch n/'chf ous, es

gre/'ft zuwenig /'n d/'e ZuEunft. M/'r

feh/f zum ße/'sp/'e/ e/'ne D/'sEuss/'on

über d/'e Erha/fung des öEo/og/'schen

G/e/'cbgew/'cbts. Was d/'e /'nternaf/'o-

no/e Zusammenarbe/'t onbe/ongt,
so//fen /'n der Verfassung neue Rege/n

fesfge/egt werden, um d/'e Bussen-

po//'f/'E zu demoErat/'s/'eren. Dom/'f

Frauen /'n den ßundesbehörden

angemessen vertreten s/'nd, so//fe d/'e

Quotenrege/ung vorgesehen werden,

genauso auch das 5t/'mm- und
Wah/recht für Aus/önder/'nnen und
Aus/änder. Besonders w/'cht/'g wäre es,

doss m/'t Eii/fe der Verfassung
verhindert werden /cönnte, doss

öEonom/'schen TCr/ter/en mehr

Bedeutung beigemessen w/'rd o/s

Menschenrechfsfragen, /'ch den/ce

dabei insbesondere an d/'e drohende

Entw/'cE/ung /'n Richtung e/'ner

Kiassenmediz/'n und -Just/'z. D/'e

gep/anfe Erhöhung der Unter-
schr/'ftenzab/ für /nitiativen und
Referenden sehe /'ch a/s Abbau der

DemoErat/'e; fa/is s/'e durcbEommt,
werden nur noch grosse Verbände m/'t

v/'ei Ge/d ihre /Wiegen vors VoiE

bringen Eönnen.» ny

mentarischem Auftrag von wesentli-
chen inhaltlichen, vor allem umstritte-
nen Neuerungen grundsätzlich abgese-
hen. So wurde zum Beispiel der vieldis-
kutierte Bistumsartikel nicht gestrichen
und auf die Aufnahme eines Städte-
oder Parteienartikels verzichtet. Ausser
vier punktuellen Neuerungen (Schutz
des Redaktionsgeheimnisses, Gebiets-

Veränderungen zwischen Kantonen,
Mitwirkung der Kantone in der Aus-

senpolitik, Öffentlichkeit der Verwal-
tung), die einem anerkannten Reform-
bedürfnis entsprechen und die institu-
tionellen Rahmenbedingungen verbes-

sern sollen, blieb in der Substanz das

«Bewährte erhalten».

Vo/fcsrecAite

D/'e Vo/Esrecbfe sfe//en einen wesenti/'cben ßestondte/'i der schweizerischen /dent/'tät
dar. Durch d/'e Reformvorsch/öge so/ien s/'e - so der Bundesrat - zum Te/7 ausgebaut,
zum Fe/'i e/'ngeschränEf oder auch verfeinert werden. Fo/gende Änderungen s/'nd

vorgesch/agen:

• Bei wichtigen Entscheiden so//en d/'e Mitw/'rEungsmög/icbEeiten des Vo/Ees erweitert
und d/'e /-/and/ungsfähigEe/'t sow/'e G/aubwürd/'gEe/'t der Schweiz erhöht werden

(Einführung des foEuitot/'ven Verwa/tungs- und F/'nonzreferendums, /Ausbau des

faEu/tat/'ven Staatsvertrogsreferendums, Einführung der a//geme/'nen Vo/Es/'nitiafiveJ.

• Durch d/'e Umgesta/tung, Verfeinerung und Ergänzung der Vo/Esrechte so//en

ebenfoi/s d/'e Eiand/ungsfäb/'gEe/'t und G/oubwürd/gEe/'t der Schweiz verbessert

werden (/Abstimmungen über zwei aiternaf/Ve Referendumstexte; gie/'ebze/'t/ge

Abstimmung über verschiedene Vo/Es/'n/'t/'at/'ven zum se/ben Gegenstand;
VeranEerung des Grundsatzes, dass Vo/Es/'nit/ät/Ven, d/'e dem zwingenden
Vö/Eerrecht widersprechen, ungü/t/g s/'ndj.

• Durch d/'e Anpassung der Unterscbriftenzab/ an das starEe Bevö/Eerungswachstum
der /efzten zwei /ahrhunderte werden d/'e F/ürden für Referendum und Verfassungs-
initiative erhöht.
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«Zukunft gestalten» war die zweite Lo-

sung des Reformvorhabens von Bun-
desrat Koller. Von Anfang an war es die
Absicht des Justizministers, neben der

Nachführung, die das rechtliche Fun-
dament unseres Landes wieder «in
Stand setzen» sollte, auch noch einzel-
ne grössere Teilbereiche, die dringend
erneuerungsbedürftig sind, unter die
Lupe zu nehmen und hierzu substanti-

eile Reformvorschläge auszuarbeiten.
Er konzentrierte sich auf die Bereiche
Volksrechte und Justiz. Für beide Teile
schnürte er ein Gesamtpaket, das den
verschiedenen, zuweilen gegenläufigen
Ansprüchen unserer Zeit Rechnung zu
tragen versucht.

Neue Volksrechte und Justiz

Am meisten Aufsehen erregte der Vor-
schlag, die Unterschriftenzahl für In-
itiative und Referendum der gestie-
genen Bevölkerungszahl anzupassen
(heute reicht es, wenn 2,2% der Bevöl-
kerung ihre Unterschrift unter einen
Initiativtext setzen, 1848 brauchte es

dafür 10%). Dabei ist er nur einer - und
sicherlich nicht der originellste - von
mehreren Vorschlägen, die «direkte De-
mokratie unserer Zeit anzupassen».
Verfeinerungen der Volksrechte - wie
die Einführung der gleichzeitigen Ab-

Stimmung über verschiedene Volks-
initiativen zum selben Gegenstand
oder der Abstimmung über zwei alter-
native Referendumstexte - verdienen
mindestens dieselbe Beachtung.

Die Reformvorschläge im Bereich
der Justiz sind für den Nichtexperten
am schwersten einzuschätzen. Aber
auch hier gilt die Feststellung, dass die

geltenden Bestimmungen nicht auf
den Kopf gestellt, sondern vorsichtig
und zurückhaltend Feineinstellungen
vorgenommen wurden, die nicht über
das schweizerische Rechtsverhältnis

A/at/ono/raf
7b/ii Brunne#*
5VP, fbnut
Koppe/
(27Jährig, Jüngster
Je gewöb/fer
Not/ono/rat)

«Es besteht d/'e Gefahr e/'ner Ober-

Sättigung. Neu erfinden müssen w/'r

d/e Bundesverfassung n/cht mehr.

W/chf/g /st, dass d/e neue Verfassung
Wesent/icbes aufgreift und auf
Unnötiges verz/'chtet. Sicher wäre

dar/n aber d/e Garant/e für unsere

Neutra//fät, £/genständ/g/ce/f und
Fre/be/t, für d/e frha/tung unserer
Demokratie und für den Schutz gegen
den M/'ssbraucb unserer Vo/Tcsrecbfe

etwas vom w/cbf/gsfen, denn d/e

Verwesent//chung der Vo/ksrecbfe /st

auch e/'n Abbau der Vo/fcsrecbte.» k/

hinausgehen. Genau wie bei den Volks-
rechten geht es hier letztlich dämm, die
Handlungsfähigkeit und Glaubwürdig-
keit unseres Staates zu erhöhen.

Verfassungsreformen müssen
erdauert werden

Als die Regierung 1967 alt Bundesrat
Wahlen beauftragte, Ideen und Vor-
Schläge für eine Totalrevision zu sam-
mein, dachte noch niemand ans näch-

«ff
Bundesraf
Offo Sf/c/i

iiM
«Eine Rev/'s/'on würde bestimmt u/cht

schaden, denn d/e /efz/ge Bundes-

Verfassung /st vera/fet, so be/'sp/'e/s-

we/'se a//e Ausführungen über d/e

A/kobo/gesetzgebung und versch/'e-

dene andere Bestimmungen. Ganz

/ense/fs von Gut und Böse /st auch
e/'ne F/nanzordnung, d/e befristet /st.

/cb meine aber, dass es genügt, wenn

man d/e /efz/ge Verfassung ganz
gründ//cb putzt und durchkämmt und
d/e grosse mafer/e//e Erneuerung für
e/ne spätere Tofa/rev/'s/on aufspart,
denn beides /st /'m Moment po//t/scb
wob/ n/cht machbar. Man s/'ebtJa,
dass s/'cb d/e Geister schon an /c/e/nen

D/'ngen entzünden.

Crundsätz/ich muss e/ne Verfassung
d/e Rechte und d/e Pf//chten der Bürger
fest/egen - n/cht /'m Defa/7, aber /'n den

grossen Zügen. Entscheidend /'st dabei
der Geist, den e/'ne Verfassung

ausstrab/f, und n/cht der Buchstabe,
den man immer und immer w/'eder

und mancbma/ auch b/'s ins Gegenfe/7

von dem, was er ursprüng//'cb geme/'nf
hat, drehen und wenden kann. So

darf man s/'ch a/so durchaus fragen,
ob man wirk/ich a//es /n d/e Verfas-

sung aufnehmen so// und n/cht auch

einiges dem Ge/'ste Jener, d/e s/'e

/nferpref/eren, über/assen /cann, denn

es geht ganz s/'cher n/cbf an, dass e/'ne

Verfassung b/'s zum /etzfen Buch-

stoben a//es und Jedes /'n a//en E/nze/-

be/'fen fest/egen und rege/n w/'//.» /c/

Neben der Nachführung auch
Reformvorschläge

D/e /u5t/zf*efo#*/ii
z/e/f auf drei wesenf//cfie 4#jde/*u#igen:

• 5/'cbersfe//ung der Funkt/'onsfäbigkeit und der Qua/itöt der Rechtssprechung des

ßundesger/'chts: D/'e chronische Über/astung des obersten Gerichts /'n der Schweiz

kann e/'nerse/'ts durch den Ausbau der r/'chfer//'chen Vor/nsfanzen und andererseits

durch gew/'sse Zu/assungsbescbränkungen zum ßundesger/cht be/' g/e/'ebze/'tiger

Einführung der Rechfsweggarant/'e erreicht werden.

• Cez/'e/te ßesserste//ung des ßundesger/'chts, a//erd/ngs nur /'m Rahmen des

schwe/'zer/'schen Rechtsversföndn/'sses: M/t der Ausweitung der Verfassungsgerichts-
barke/'t so// das ßundesger/cht unter anderem die Mög/icbke/'t erha/ten, Bundes-

gesetze und a//geme/'nverb/'nd//'cbe ßundesbesch/üsse - /'n konkreten Anwen-

dungsfä//en - auf ihre Verfassungsmässigkeit zu prüfen und a//enfa//s ihre

Anwendung zu versagen.

• Vere/nhe/'t//'chung der Strafprozess- resp. Ftarmon/'s/'erung der Ziv/'/prozessordnung
der Kantone: Durch ersteres wird d/'e /'nterkantona/e Strafverfo/gung und Prozess-

führung er/e/'ebferf; e/'n Gebot der Zeit insbesondere angesichts der zunehmenden

Bedeutung des organisierten Verbrechens.
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£ine «neue» ßMiidesver/assun#?

L/ete Leserinnen, Z/eBe Leser,

Was meinen 5ie zur «neuen» 5unriesver/ässun^? Lsf sie in dieser Forin nöfig?
Oder sind wir Zteate nici;f me/rr/ri/ii^, eine TotaZrevision zu sc/ta/fe«?
Was soi/fe //zrer Meinung nac/z zasäfz/ZcZ/ in die Bandesve/Jässrmg?
Lst der Weg einer « VoZ/csdis/cussion» si/z/7i^o//? BesteZzf im breiten Vo/k iiberizazzpt
Lnteresse an der ßu/zdesver/dssun^?

Bitte schreiben Sie uns. Lizr Briefsoi/te bis am 75. /azzzzar 7996 bei uns eiafre/fen
izzzd nicht meizr ais eine A4-Seife izm/dssen.

Jeder verö/fentiicZzte Brief wizd mit 20 Franken honoriert.
Die .Redaktion beZzäZt sieb die TCürztmg vozz Briefen vor.

Senden Sie /Zzre Briefe am

ZeitZzzpe,

Leserum/rage,
PosffacZt 642,
8027 Zürich

Wenn Sie, Ziebe Leserin, Zieber Leser, Fragen zur Verfassungsreform Zzaben,

können Sie auciz diese azz zzns senzZen. Die interessantesten Fragen werden von
Dr. BernZzard LZzrenze/Zer, persözz/icZzer ALitazbeiter von Bzzndesrat Amo/rf RoZZer;

beantwortet und in einer der nächsten Ausgaben der Zeit/zzpe verö/fentiicht.

ste Jahrtausend. Jetzt steht es vor der
Tür. Die Beispiele aus anderen europäi-
sehen Ländern zeigen es: Verfassungs-
reformen müssen erdauert werden.

ZusammensteZZung:
Franz RiZchherr

Der Verfassungsentwurf eine Broschüre,
ein LrZäuterungsband (300 Seiten) und
weitere Lörteriage« (zum BeispieZ Referate

von Bundesrat RoZZer) können kostenZos

beste/Zt werden. Fine an sich seZber adres-

sierte .Etikette schicken an:
Eidgenössische Drucksachen- und

MateriaZzentraZe, 8000 Bern.

Beste/Zungen: TeZ. 037/822 39 08
orfer Fa* 037/992 00 23
Lnstitutionen oder Grzzppen, die zum The-

ma Verfassungsreform VeranstaZtungen

organisieren möchten, erhaZten Beratung
und zusätzZiches ihformarionsmateriaZ
bei:

LnfosteZZe Reform Bundesverfassung,
TeZefon 037/324 72 87 (9 bis72 und
74 bis 77 DhrJ, Fax 037/322 42 75

Hörcompufer-
Wie/fneufie/f

Zum erstenmal
echte Stereo-

phonie

Erleben Sie neue
Welten des Hörens

Vertragslieferant
der IV / ÄHV / SUVA / EMV

Madeleine Blum-Rihs
Seit 1947 Fachgeschäft für Hörberatung
Talacker 35, 8001 Zürich
Telefon 01/21 1 33 35
Haus Bemina-Nähmaschinen, 2. Stock

Gratis-Hörtest Unterlagen

Name:
-»§-

Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:

Atem- und Bewegungsschule
Alice Portner, dipl. Atempädagogin

Gesundheit
Lebenskraft
durch rhythmisch-therapeutische Übungen:
- Kräftigung der inneren und äusseren Muskulatur
- Pflege der Statik (Wirbelsäule, Gelenke)
- Verbesserung der Herz- und Lungentätigkeit

und des vegetativen Nervensystems
- Verhinderung von Fehlatmung (Asthma,

Emphysem)
- Förderung des Kreislaufs und Stoffwechsels

zur Prophylaxe und Linderung bei Arthrose und
Rheuma

Hotelpreise auf Anfrage. Auskunft und Prospekte:
Frau Alice Portner, Zofingerstrasse 40,
4805 Brittnau, Tel. 062/751 32 76, oder
Sr. Bethli, Tel. 062/296 43 12, Tel. 062/723 30 06.

Montana, Kurhaus Bella-Lui
20. bis 27. Januar, 27. Januar bis 3. Februar,
24. bis 31. August, 31. August bis 7. September

Glion sur Montreux
Hotel Righi Vaudois
4. bis 13. April, Ostern

Zurzach, Hotel Zurzacher Hof
20. bis 27. April, 27. April bis 4. Mai,
19. bis 26. Okt., 26. Okt. bis 2. Nov., 2. bis 9. Nov.

Flims, Hotel des Alpes
15. bis 22. Juni, 22. bis 29. Juni, 29. Juni bis 6. Juli,
21. bis 28. Sept., 28. Sept. bis 3. Okt.

und dazu Ferienfreuden in angenehmer
Ambiance.

Kurstätigkeit in kleinen Gruppen aller Alters-
stufen beider Geschlechter

Unfallverhütung in der
Hauskrankenpflege, für Spital-
und Heim-Patienten
AMBULARM schützt den bettlägerigen Patienten vor
einem Fall aus dem Bett. Sobald sich der bettlägerige
Patient in einem unbeaufsichtigten Moment aus dem Bett
schaffen will, ertönt ein hörbarer Piepston; dieser bringt
den Patienten und allfällige Mitpatienten zum Erwachen.
So können Gefahren oder Wünsche frühzeitig erkannt
und es kann für Hilfe gesorgt werden.

Vorbeugen ist besser als heilen!

Preis: Fr. 255.-

Apotheke zur Taube
H. Holzgang, Küssnacht a. R.
Tel. 041/81 10 45, Fax 041/81 54 94

AMBULARM

Soba/d s/cb
A/WBL/Mfî/W z'n nahezu
verfr/ca/er Lage befrndef

- zum ßez'sp/'e/ be/'m
Geben, Knecben oder

Kn/'en -, /ösf e/'n enf-
sprechender Sensor ez'n

A/armgeräuscb aus.
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